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^-) Vorstand
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Stadtpfarrer Paul Oietsche, Rorschach

Lanonicus Anton MächIer, Dekan und Pfarrer, Winterthur
Nationalrat Dr. Max Rohr, Rechtsanwalt, Baden
Direktor Alex P e r r i g, Ingenieur, Luzern



Ttuöjufl aus £>en Statuten fcer OnlänöifdKn Itïiffion
§ 1. Sic „3nlänbifdte OUiffion Scr fatboltfdjcn ©dbtpefj", fürjcr „3nlänbifdte

îlîiffton", ift ein Detern mit /urtftifdter perfonlirftEctt im ©inne »on § 60 ff. bes

©dtmeijerifdtcn Stoilgefcßbucbcs unS ftebt unter Der ö b e r o u f f t cb t Der t ö *

mtfcb^fotboltfcben 35t*fcböfc ber © eb tr e i 3 unb unter Sem patronat
Ses „©dtmeijerifdten fatbolifdten Solfs»ereins\

§ 2. Ser Serein »erfolgt Sen 3h>ccf, Sen fiatfiolifen, meldte unter anbcrsgläu*
biger 33c»ölferung jerftreut mobnen, bte (Einrichtung unb Unterhaltung einer fa.tbo*
Itfdten ©eelforge ju ermöglichen unb -Sas religiöfe £eben Safelbft 31t förbern.

§ 3. Sie 5IîitgIieSfdtaft mt'rS ermorben Burcb Stufnabme in Ber Serctnsoerfamm*
lung aus Ben Sorfdtlägen Ses SentralEomitees Ses ©dtmeßerifeben fatbolifeben
SolFsoereins.

§ 6. Sie nötigen ÜKittel merben Surd) ©ammlungen unb freimillige ©aben
unb ©dtenEungen aufgebradit. Saju Eontmen Sie (Erträgniffe unb 3ufcbüffe aus Ben

»orbanbenen, Ser 3nlänbifdten JRiffion gebörenben unb anoertrauten ftonbs unb

©tiftungen, fomct't biefelben beftimmungs* unb ftiftungsgemäß für Siefen 3mecf
»ermenbbar ftnb.

Sie Organifation ber ©ammlung ift febem Sifcbof in feiner Stoffe anbetm*
geftellt.

§ 12. Ueber (Einnahmen unb Ausgaben i(i jährlich Xedmung unb Scricbt abju*
legen, meldte jubanben ber fatbolifdten 25e»ölferung in angemeffener SSetfe ju
publt'jieren |tnb.

23cftimmungen über öen Oßbr^eitenfonbö
1. Siefet fonbs mt'rb gebilbet burcb foldte ©tiftungen, meldte ptr Stbbaltnng

»on 3abrjeiten in einer römifcb^Eatbolifdten Kirche Ses fdtmetjerifcben Siafpora*
gebietes gemadtt unb ber 3nlänbifdjen îlîiffion übergeben merben.

2. Set Serein für Snlänbtfdje JKtffton forgt bafür, baß bte geftiftetc 3abrjeit
febes 3abr in Ber »om Stifter ober »on ber $onbs»ermaltung beftimmten Kirche unb
in ber »om Stifter feftgefeßten ÏSeife unb 3ntention gehalten unb Baß Ber be*

treffenben Kt'rdte bafür bas (Erträgnis Ber Stiftung regelmäßig unb pünEtlidt ab*

geliefert merbe.

3. Sollte Sie betreffenbc Kirche im faufe ber 3eit Sem römifdt * Eatbolifdtcn
Kultus entzogen merben, fo bat ber Serein für 3nlänStfdie 9Itif|ton Sie Stiftung
einer anbern Ktrdm im Scrcidt ber 3nlänbifdten Jlîtffion jujumeifen, melée mit Bern

papft unb St'fdtof ber röinifdjdatbolifcbcn Kirdjc in Eanonifdtcr SerbinBung ftebt.

4. £aut Sefttmmung Ber bodjmürBtgften StfdtofsEonferenj pom 3abre 1913
merben nur ©tiftmeffen unb feine Sotenämter mehr angenommen, unb sroar nur
mehr auf bte Sauer »on bödjftens 50 3abren. Sas StiftungsFapital beträgt minbe*
lîèns 150 fronten. 23et btefen neuen ©tiftungen gebt bas Sotationsfapital nadt
50 3abren (c»cntucll nadt Slblauf ber für Sie ©tiftmeffe beftimmten 3eit) in 23eftß
ber 3nlänbt'fcben fbîiffion über.

Auszug aus den Statuten der Inländischen Mission
§ I. Die „Inländische Mission der katholischen Schweiz", kürzer .Inländische

Mission", ist ein Verein mit juristischer Persönlichkeit im Sinne von H M ff. des
Schweizerischen Zivilgesehbuches und steht unter der Oberaufsicht der
römisch-katholischen Bischöfe der Schweizern» unter dem Patronat
des „Schweizerischen katholischen Bolksvereins".

§ 2. Der Verein verfolgt den Zweck, den Katholiken, welche unter andersgläubiger

Bevölkerung zerstreut wohnen, die Einrichtung und Unterhaltung einer
katholischen Seelsorge zu ermöglichen und -das religiöse Leben daselbst zu fördern.

§ Z. Die Mitgliedschaft wird erworben durch Aufnahme in der Vereinsversammlung

aus den Borschlägen des Zentralkomitees des Schweizerischen katholischen
Bolksvereins.

§ 6. Die nötigen Mittel werden durch Sammlungen und freiwillige Gaben
und Schenkungen aufgebracht. Dazu kommen die Erträgnisse und Zuschüsse aus den

vorhandenen, der Inländischen Mission gehörenden und anvertrauten Fonds und

Stiftungen, soweit dieselben bestimmungs- und stiftungsgemäß für diesen Zweck

verwendbar sind.
Die Organisation der Sammlung ist sedem Bischof in seiner Diözese anheimgestellt.

§ 12. Ueber Einnahmen und Ausgaben ist jährlich Rechnung und Bericht
abzulegen, welche zuhanden der katholischen Bevölkerung in angemessener Weise zu
publizieren sind.

Bestimmungen über den Iahrzeitenfonds
1. Dieser Fonds wird gebildet durch solche Stiftungen, welche zur Abhaltung

von Iahrzeiten in einer römisch-katholischen Kirche des schweizerischen Diaspora-
gedietes gemacht und der Inländischen Mission übergeben werden.

2. Der Berein für Inländische Mission sorgt dafür, daß die gestiftete Jahrzeit
jedes Jahr in der vom Stifter oder von der Fondsverwaltung bestimmten Kirche und
in der vom Stifter festgesetzten Weise und Intention gehalten und daß der
betreffenden Kirche dafür das Erträgnis der Stiftung regelmäßig und pünktlich
abgeliefert werde.

Z. Sollte die betreffende Kirche im Laufe der Zeit dem römisch - katholischen
Kultus entzogen werden, so hat der Verein für Inländische Mission die Stiftung
einer andern Kirche im Bereich der Inländischen Mission zuzuweisen, welche mit dem
Papst und Bischof der römisch-katholischen Kirche in kanonischer Verbindung steht.

4. Laut Bestimmung der hochwürdigsten Bischofskonserenz vom Zahre 1913
werden nur Stistmessen und keine Totenämter mehr angenommen, und zwar nur
mehr auf die Dauer von höchstens 50 Iakren. Das Stiftungskapital beträgt mindestens

150 Franken. Bei diesen neuen Stiftungen gebt das Ootationskapital nach
50 Iabrcn (eventuell nach Ablauf der für die Stiftmesse bestimmten Zeit) in Besitz
der Inländischen Mission über.
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